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Berechnung Getreidezulage 2023

Sehr geehrte Damen und Herren

Nach Art. 5 der Einzelkulturbeitragsverordnung (EKBV; SR 910.17) errechnet sich die Getreidezulage
je Hektare aus den für die Zulage bewilligten Mitteln und der zur Zulage berechtigenden Getreideflä-
che. ZulagenberechtËgt sind nach Art. 4 EKBV sämtliche Getreide mit Ausnahme von Mais. Die Vo-
raussetzungen, Verfahren, Kontrollen und Verwaltungssanktionen für die Getreidezulage sind analog
zu den Einzelkulturbeiträgen in der EKBV festgelegt.

Gemäss Voranschlag 2023 stehen für die Getreidezulage 15'788'000 Franken zur Verfügung. Nach
Art. 12 EKBV übermitteln die Kantone dem BLW die für die Zulage berechtigte Fläche bis am 15. Okto-
ber und fordern den Gesamtbetrag bis zum 25. November an.

Die Kantone haben dem BLW die für die Zulagen berechtigte Fläche für das Jahr 2023 übermittelt. Wie
nachfolgend tabellarisch dargestellt, berechnet sich gestützt auf diese Angaben eine Getreidezulage
von 129 Franken pro Hektare für das Jahr 2023.
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Berechnung Getreidezulage 2023 je Hektare
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Von Kantonen gemeldete Fläche
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: geschätzte Reduktion durch Kürzungen

e

ha

ha

121 ’957
-150
-20

121'787ha

Fr./hae 129

Wetreidezulage berechtigte Flächen nach Kanton
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In Kenntnis dieser Informationen können die Kantone die Auszahlung des (,esamtbetrages beim BLW
anfordern.

Freundliche Grüsse

Bundesamt für Landwirtschaft BLW

CKdgfian-Hofer
Direktor


